Einlegeblatt 

zur Prüfungsordnung des Jagdspaniel-Klub e.V.

Ausgabe 2003-01

Die Beschlüsse der MDV 2004 brachten Veränderungen für die geltende Prüfungsordnung. Diese im DJ bereits veröffentlichten Änderungen werden ab sofort  wirksam
Die ab 1. September 2004 wirksam werdenden Beschlüsse sind in den nachfolgend genannten §§ eingearbeitet.  

§ 8 Berufung zu den Prüfungen

(1) Für alle Prüfungen sollen mindestens zwei Prüfungsrichter des Klubs bestellt werden. Ein Richter muss anerkannter Richter des Jagdspaniel-Klub e.V. sein, der andere möglichst einer anderen LG angehören oder Prüfungsrichter eines anderen Vereins sein [siehe (2)]. Von einer Richtergruppe dürfen auf JZP/AZP max. 6, bei HZP/HP und GP max. 5 Hunde gerichtet werden. In einer Richtergruppe dürfen nicht gleichzeitig Hunde der JZP/AZP und GP gerichtet werden, wohl aber JZP/AZP- und HZP/HP/GP Hunde.

§ 20 Übernahme von Prüfungsergebnissen

(1) Hat ein Hund bereits einmal an einer JZP oder AZP teilgenommen und dabei nachweislich auf der Hasenspur in den Fächern Spurlaut und Spurwille die Noten 2 erhalten, so können bei weiteren Prüfungen die Noten für Nase, Spurlaut, Spurwille und Spursicherheit von dieser Prüfung übernommen werden, bei HZP jedoch nicht die Nasennote. Die entsprechende Note der  Hasenspur und die Übernahme sind in der Zensurentafel zu vermerken.

